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14~Juli 1948. 

A n fra g eb e a n t w 0 r t u n g. 

Die Abg.S t a m p 1 e r und Genossen richteten am 16 .. Juni d.J. an den 

Bundcsministe~ für Verkehr eine Antragc J betreffend Unzukömmlichkeit~n im Ein­

zahlungsverkehr bei der Post-und To1cgraphcndircktion im Zuge des Inkrafttretens 
\ 

dos Währungss~hutzgcsetzos, in der 1m besonderen darauf hingewiesen wurde, dass 

Gelder, die bereits a.m 5.Dezcmber 1947 eingezahlt W'&r en, von der Postverwalt\Ulg 

an don Empfänger nur mehr zu einem Drittel ausbezahlt wurden. 

Diese Anfrage beantwortet Bundesminister Übe 1 eis wie folgt: 

Das Währungssl1hutzgesetz lvurde im 55.Stück des B.G .. Bl,vom 9"Dczanber 1947 

verlau.tba.rt und trat 8-pm t am lO.Dc I!!cnber 194·7 in Kraft (Wirksar.:!kei tSbcginn), An 

diesem Tage ruhte der gesamte Ein-und Aus Zc'lhlungsvcrkehr bei den l1mtausohstellcn, 

somit a~\oh bei den Postäntorn .. Die Utltausohftist begann naOh § 2, (2) des VfSchG. 

an dem dem Wirkso.nkcitsbeginn folgenden :rage, somit am 11 ... De.zcmper 1947 .. Uz:.l den 

reibungslosen Ge1duetausßh, der zun grös~ten Teile boi den Postär.Jtcrn durchgoführt 

wurde, zu gewährleisten, musste d~r Einzahlungsverkchrin den ersten ö Tagen des 

Gelduntausches oingesteilt werden. Der Auszahlungsverkehr wurde aufrecht erhaltene 

Es o.uss.ten aber entspreohendden Bestir.n:lungen des W'SohG. Posta.nweisungen, die vor 

deo Inkrafttrcten des Gesetzes bei den Postäotern (in alten Geldzeichen) .eingeza.hlt 

wurden, ab .dl.Dezenber in· neUen Geldzeiohen cl t einen. Drittel des angewiesenen 

Betrages ausgezahlt werden, weil goreas § 1 des rtSchG~ die a.lten Gold!eiohcn, oit 

iielchon die Postanweisungen eingezahlt wurden, nur r.lehr ein Drittel ihres NcnnWCL'':'_:S 

hatten. Diesbezüglich wurde auch das Einvcrnchocn trl.t deo BundcsrJinisteriUtl fiir 

rinanzcn hergestellt. 

Verztsgel'ungcn in der Auszahlungs~nd auf den weit über dns. norno.le 

Ausonss hi~uusBchcnden starken Einzahlungsverkehr in den letzten Tagen vor deo. 

Inkra:fttroten. des \7SchG,zurüokzuf'ühren (der l~rlrang des Pub1ik:L1L1S boi den Äotern 

war derart stark, dassüberall Siohcrhcitswaohe und Gondarcerie intervenieron ousstQ~.)~ 
so dass~lid:cscr Verkehr trotz des Einsatzes allel' verfügbaren Kräfte nioht in der 

nornalcn Zeit bewältigt werden konnte. 

Eine NachZahlung nuf den vollen angewiesenen Betrag kann insoferne 

nicht in Frage kor..lt1en, weil die l?ost ger.läss § 213, AbsQ(l), letzter Sutz,der Post­

ordnung •. für eine Verzögerung in der AbfertiGung. Beförderung odür Zustel~ung 

nicht haftet. 
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